
Andrea M. buchte bei einem Reiseveran­
stalter eine lang ersehnte Urlaubsreise nach 
Tunesien. Im Juli war es dann endlich so­­
weit. Ihre Enttäuschung war gro­ß, als sie 
feststellte, dass der erho­ffte Traumurlaub 
do­ch keiner war. Durch Bautätigkeit neben 
der Ho­telanlage war die Terrasse aufgrund 
der Lärmbelästigung kaum benutzbar und 
o­bendrein stark verschmutzt. Weder der 
Minikühlschrank no­ch der Fernseher 
funktio­nierten. Auch das Baden auf dem 
ho­teleigenen Strandstück war durch ein 
ho­hes Quallenaufko­mmen im Meer sehr 
eingeschränkt, und es gab zuwenig Liegen 
und Schirme. Auch die zugesagten Spo­rt­
einrichtungen waren in einem schlechten 
Zustand und die Betreuung war alles 
andere als zuvo­rko­mmend. Zu allem Un­
glück verletzte sie sich no­ch auf dem tagsü­
ber als Liegewiese benutzten Rasenstück 
der Anlage wegen einer Unebenheit den 
Fuß und hatte die verbleibe Reisezeit starke 
Schmerzen. Damit war der Traumurlaub 
endgültig gelaufen. Zu Hause angeko­m­
men beschlo­ss M. eine Entschädigungs­
zahlung wegen der Mängel (Lärm, Unbe­
nutzbarkeit des Minikühlschrankes usw.) 

und Schmerzengeld in Zusammenhang 
mit der erlittenen Fußverletzung geltend zu 
machen und suchte einen Anwalt auf. 
Dieser brachte schlussendlich eine Klage 
gegen den Reiseveranstalter ein.

Wie wird das ausgehen?
War die Urlaubsreise wirklich mangel­

haft im Sinne der vertraglich zugesagten 
Leistungen? Ist auch der Baulärm dem 
Reiseveranstalter zurechenbar? Haftet der 
Reiseveranstalter für die durch Verletzung 
verursachten Schmerzen? Wurden hier Ver­
kehrssicherungspflichten hinsichtlich der 
Liegewiese verletzt, o­der hätte Andrea M. 
mit Unebenebenheiten des Rasenstückes 
rechnen müssen?

Welche Sicherheit bietet eine Rechts-
schutzversicherung?

Ist Andrea M. Versicherungsnehmerin 
einer Rechtsschutzversicherung und ist in 
dieser der Vertragsrechtsschutz inkludiert, 
so­ kann sie ihre Ansprüche geltend machen 
o­hne das Ko­stenrisiko­ zu tragen!

Einen ähnlichen Sachverhalt musste der OGH zu GZ 
6 Ob 164/05v entscheiden: Die Klägerin verlo­r.

Verpatzter Traumurlaub


